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1Viele Unternehmen haben ein Interesse, ihre Haftung 
gegenüber ihren Kunden zu beschränken. Ein zentra-
ler Bestandteil von allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (AGB) sind daher häufig Regelungen zur Haf-
tungsbeschränkung. Allerdings sind den vertraglichen 
Gestaltungsmöglichkeiten durch die AGB-
Bestimmungen im deutschen BGB (§§ 305 ff) enge 
Grenzen gesetzt. In der Praxis sind Verträge bereits 
dann AGB, wenn sie nicht individuell ausgehandelt 
wurden, sondern für den mehrfachen Einsatz be-
stimmt sind. Zudem ist es für die Qualifizierung einer 
Vertragsbedingung als AGB gleichgültig, welchen 
Umfang die Vertragsbedingungen haben, welche 
Form der Vertrag hat und in welcher Schriftart die 
Bedingungen verfasst sind. 
Bei einem Verbrauchervertrag (Vertrag zwischen ei-
nem Unternehmer und einem Verbraucher) sind die 
gesetzlichen AGB Regeln auch auf Vertragsbedin-
gungen anwendbar, wenn diese nur zur einmaligen 
Verwendung bestimmt sind und der Verbraucher auf 
Grund der Vorformulierung auf den Inhalt der Ver-
tragsbedingungen keinen Einfluss nehmen konnte.  
 

Haftungsbeschränkungen in AGB  
 
Wenn eine Klausel zum Nachteil des Verwendungs-
gegners von den gesetzlichen Vorschriften über die 
Haftung abweicht, handelt es sich um eine Haftungs-
beschränkung. Dabei sind insbesondere Abweichun-
gen als Haftungsbeschränkungen anzusehen, die die 
Art und das Ausmaß des zu leistenden Schadenser-
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satzes oder die Modalitäten der Inanspruchnahme 
betreffen.  
Eine Haftungsbeschränkung zu Art und Umfang des 
Schadensersatzes liegt insbesondere vor, wenn die 
Klausel die Ansprüche gegen den Verwender der Hö-
he nach beschränkt. Zudem handelt es sich um eine 
Haftungsbeschränkung, wenn nur eine bestimmte Art 
von Schadensersatzleistung anerkannt wird oder die 
Ersatzfähigkeit einzelner Schadensposten ausge-
schlossen wird. 
Eine Haftungsbeschränkung zu den Modalitäten der 
Inanspruchnahme besteht, wenn die Klausel zu einer 
gesamtschuldnerischen Haftung bestimmt, in welcher 
Rangfolge die Schuldner in Anspruch zu nehmen 
sind. Es handelt sich ebenfalls um eine Haftungsbe-
schränkung, wenn Subsidiaritätsklauseln verwendet 
werden, die die Haftung des Verwenders von der vor-
herigen Inanspruchnahme eines Dritten abhängig 
machen. 
 
 
Haftung gegenüber Verbrauchern  
 
Das Gesetz erklärt Haftungsbeschränkungen in AGB 
nur in wenigen Fällen ausdrücklich für unwirksam.  
 
Vielmehr muss in vielen Fällen eine Abwägung im 
Einzelfall vorgenommen werden, ob eine Haftungsbe-
schränkung wirksam ist oder nicht. Für diese Einzel-
fallabwägung ist maßgeblich, ob die AGB Klausel den 
Vertragspartner des Verwenders unangemessen be-
nachteiligt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
die Klausel mit wesentlichen Grundgedanken der ge-
setzlichen Regelungen nicht vereinbar ist oder we-
sentliche Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 
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so eingeschränkt werden, dass der Zweck des Ver-
trages gefährdet wird.  
 
Die Zulässigkeit einer Haftungsbeschränkung richtet 
sich zum einen danach, welches Rechtsgut geschützt 
werden soll (Körper- und Gesundheitsschäden oder 
Sach- und Vermögensschäden), zum anderen danach 
wie vorwerfbar der Schädiger gehandelt hat (vorsätz-
lich, grob oder leicht fahrlässig).  
 
 
Verschulden durch Vorsatz  
 
Für einen vorsätzlich verursachten Schaden kommt 
keine Haftungsbeschränkung in Frage.  
 
 
Verschulden durch grobe Fahrlässigkeit  
 
Bei einer Haftungsbeschränkung in Bezug auf leichte 
und grobe Fahrlässigkeit kommt es auf das geschütz-
te Rechtsgut an. Grob fahrlässig handelt derjenige, 
der die im Verkehr erforderliche Sorgfalt im besonde-
ren Maße außer Acht lässt und leicht fahrlässig han-
delt derjenige, der die im Verkehr erforderliche Sorg-
falt außer Acht lässt. 
 
Körper- und Gesundheitsschäden  
 
Der Ausschluss oder die Begrenzung der Haftung für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit ist in Bezug auf grobe Fahrläs-
sigkeit in einer AGB Klausel unwirksam (§ 309 Nr. 7 a 
BGB).Dabei ist es unerheblich, ob der Verwender 
selbst oder sein gesetzlicher Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfe die Pflichtverletzung begangen hat.   
 
 
Sach- und Vermögensschäden 
 
Auch eine Beschränkung der Haftung für sonstige 
Schäden (also nicht Leben, Körper oder Gesundheit) 
ist unwirksam, wenn der Verwender grob fahrlässig 
gehandelt hat (§ 309 Nr. 7 b BGB). Sowohl in Bezug 
auf Körper- und Gesundheitsschäden als auch in Be-
zug auf Sach- und Vermögensschäden ist bei grober 
Fahrlässigkeit keine Beschränkung der Haftung mög-
lich, d.h. konkret, dass die AGB Klausel weder eine 
Begrenzung des Umfangs der Schadensersatzhaftung 
noch eine der Höhe nach vorsehen darf.  
 
 
 

Verschulden durch leichte Fahrlässigkeit  
 
Auch auf der Ebene der leichten Fahrlässigkeit ist 
eine Beschränkung der Haftung durch eine AGB 
Klausel nicht in allen Fällen wirksam.  
 
 
Körper- und Gesundheitsschäden 
 
In Bezug auf Körper- und Gesundheitsschäden ist 
auch bei leichter Fahrlässigkeit eine Haftungsbegren-
zung in AGB Klauseln unwirksam.  
 
 
Sach- und Vermögensschäden  
 
Bei Sach- und Vermögensschäden ist genauer zu 
differenzieren.  
 
Grundsätzlich kann man durch eine AGB Klausel die 
Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausschließen abzu-
bedingen. Allerdings darf eine Haftungsbeschränkung 
nicht dazu führen, dass vertragswesentliche Rechts-
positionen des Vertragspartners ausgehöhlt werden, 
insbesondere indem der Klauselverwender von Kardi-
nalpflichten befreit wird, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 
erst ermöglichen. Dabei ist ein vollständiger Haf-
tungsausschluss in Bezug auf Kardinalpflichten unzu-
lässig. Allerdings kann die Haftung auf vertragstypi-
sche und vorhersehbare Schäden begrenzt werden.  
 
Eine summenmäßige Haftungsbegrenzung ist in einer 
AGB Klausel zulässig. Allerdings muss diese in einem 
angemessenen Verhältnis zum vertragstypischen 
Schadensrisiko stehen. Die begrenzte Haftung muss 
immer noch die vertragstypischen und vorhersehba-
ren Schäden abdecken. Die Haftungssumme muss 
jedoch nicht bestimmt werden. Vielmehr reicht es aus, 
wenn der Klauselverwender die Haftungsbeschrän-
kung abstrakt formuliert. 
 
Auch der ersatzfähige Verzugsschaden kann begrenzt 
werden, sofern die Begrenzung nicht zu umfassend 
ist. Voraussetzung ist aber, dass die Haftungsbegren-
zung den vorhersehbaren, typischen Schaden ab-
deckt. 
 
AGB dürfen von einem Verbraucher nicht verlangen, 
dass dieser für seine Gewährleistungsrechte aus 
Kaufvertrag oder Werkvertrag zunächst erfolglos ei-
nen Dritten in Anspruch genommen hat, bevor der 
Verwender Schadenersatz leisten muss.  
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Auch bei leichter Fahrlässigkeit kann eine Haftungs-
begrenzung im Einzelfall jedoch unwirksam sein, so-
fern die Klausel den Vertragspartner des Verwenders 
unangemessen benachteiligt (§ 307 BGB). 
 
 
Haftung ohne Verschulden 
 
Eine verschuldensunabhängige Haftung des Klausel- 
Verwenders kann entweder auf Grund einer vertragli-
chen Übernahme (Übernahme einer Garantie) oder 
auf Grund gesetzlicher Vorschriften bestehen. Wenn 
vertraglich eine verschuldensunabhängige Haftung 
übernommen worden ist und die AGB eine Klausel 
enthalten, die diese Haftung ausschließt, so ist diese 
Klausel wegen des Vorrangs der Individualabrede 
unwirksam. Schreibt das Gesetz eine verschuldens-
unabhängige Haftung vor, sind die jeweiligen gesetzli-
chen Bestimmungen zu beachten, beispielsweise 
§§ 444, 639, 702 a BGB.  
 
Auch die verschuldensunabhängige Haftung des Her-
stellers nach dem Produkthaftungsgesetz (§ 1 Abs. 1 
ProdHaftG) kann nicht in AGB ausgeschlossen wer-
den (§ 14 ProdHaftG). 
 
 
Haftung gegenüber Unternehmern  
 
Die beschriebenen Regeln gegenüber Verbrauchern 
sind auf Haftungsbeschränkungen in AGB zwischen 
Unternehmern nicht direkt übertragbar.  
Allerdings sind die in den gesetzlichen Bestimmungen 
enthaltenen Wertungen auch im Verhältnis zwischen 
Unternehmern zu berücksichtigen. Ist eine AGB Klau-
sel in einem Vertrag mit Verbrauchern unwirksam, ist 
dies ein Indiz für eine Unwirksamkeit der verwendeten 
AGB zwischen Unternehmern.  
Eine AGB Klausel kann jedoch ausnahmsweise, we-
gen der besonderen Interessen und Bedürfnisse des 
unternehmerischen Handelsverkehrs, angemessen 
sein.  
 
Der Ausschluss der Haftung für eine Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit ist auch in AGB zwi-
schen Unternehmern unwirksam, da dadurch der Ver-
tragspartner des Klauselverwenders unangemessen 
benachteiligt wird. Dies gilt sowohl für Vorsatz als 
auch für grobe und leichte Fahrlässigkeit.  
 
Auch bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist ein 
Haftungsausschluss nicht einmal bei leichter Fahrläs-
sigkeit zulässig.  

Eine in einer AGB Klausel enthaltene Beschränkung 
der Haftung bei Sach- und Vermögensschäden auf 
vertragstypische und vorhersehbare Schäden und 
damit der Ausschluss der Haftung für untypische, un-
vorhersehbare Schäden ist hingegen wirksam (bei 
leichter Fahrlässigkeit). 
 
Die vollständige Ersetzung der eigenen Haftung durch 
die Einräumung von Ansprüchen gegen Dritte ist 
problematisch. Im Rahmen der Abwägung kann eine 
Klausel, die den Vertragspartner auf eine vorherige 
gerichtliche Inanspruchnahme Dritter verweist, sub-
sidiär jedoch eine Haftung des Klauselverwenders 
vorsieht, unter Umständen aber wirksam sein. 
 
 
Individuelle Haftungsbeschränkungen  
 
Da Haftungsbeschränkungen in AGB in weiten Berei-
chen unwirksam sind, kann eine Beschränkung nur 
durch eine Individualvereinbarung (im Sinne des § 
305 Abs. 1 Satz 3 BGB) erreicht werden. Dabei 
kommt es darauf an, dass die Parteien nicht nur den 
Vertrag insgesamt verhandeln, sondern konkret die 
Haftungsbeschränkung aushandeln.   
 
 
Internationales und ausländisches Recht  
 
Wegen der strengen deutschen AGB-Kontrolle wei-
chen Unternehmen teilweise auf andere Rechtsord-
nungen aus.  
 
 
UN-Kaufrecht 
 
Das UN-Kaufrecht (CISG) kommt nur zur Anwendung, 
sofern der Kunde nicht Waren für den persönlichen 
Gebrauch kauft (Art. 2 CISG). Allerdings lässt auch 
das CISG nach herrschender Meinung keine Begren-
zung der Haftung bei grobem Verschulden oder Vor-
satz zu. Finden das CISG Anwendung, sind die dort 
enthaltenen Wertungsmaßstäbe Grundlage für die 
Bewertung im Rahmen des § 307 BGB. Dies kann 
durchaus von Vorteil sein, da diese Vorschriften teil-
weise verkäuferfreundlicher im Vergleich zu den deut-
schen Vorschriften sind. 
 
 
Ausländisches Recht – Schweiz 
 
Auch nach schweizerischem Recht handelt es sich 
um AGB, wenn die Vertragsbedingungen nicht einzeln 



  
CASTON COMPACT  AUGUST 2019 

 

HERAUSGEBER SEIT 1988   HERFURTH & PARTNER  .  RECHTSANWÄLTE   . HANNOVER.   GÖTTINGEN   BRÜSSEL 

 

zwischen den Parteien ausgehandelt werden, sondern 
mehrfach zum Einsatz kommen sollen. Es wird eben-
falls unterschieden, ob die AGB zwischen Unterneh-
men oder gegenüber Konsumenten verwendet wer-
den. Gegenüber Konsumenten ist die Verwendung 
von AGB unlauter, sofern die Bedingungen zum 
Nachteil des Verwendungsgegners ein erhebliches 
und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den 
vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten 
vorsehen. Maßstab bei der Beurteilung ist der Grund-
satz Treu und Glauben (Art. 8 UWG- Schweiz). 
 
Das Obligationenrecht sieht vor, dass die Haftung für 
rechtswidrige Absicht und grobe Fahrlässigkeit nicht 
abbedungen werden oder beschränkt werden darf. Es 
ist jedoch möglich die Haftung für Hilfspersonen im 
Gesamten auszuschließen, es sei denn der Verzich-
tende steht im Dienst des anderen oder die Verant-
wortlichkeit folgt aus dem Betrieb eines obrigkeitlich 
konzessionierten Gewerbes. Dann kann die Haftung 
nur für leichtes Verschulden abbedungen werden.  
Die Besonderheit liegt darin, dass diese soeben aus-
geführten Vorschriften sowohl für AGB Bestimmungen 
als auch für individualvertragliche Vereinbarungen 
gelten.  
 
Ähnlich wie im deutschen Recht erfolgt auch im 
schweizerischen Recht eine Einzelfallabwägung, um 
zu prüfen, ob eine AGB Klausel wirksam ist. Im Rah-
men dieser Abwägung sind insbesondere Klauseln 
unwirksam, die zu einer Änderung des Vertragstyps 
bzw. des Vertragscharakters führen.  
 
 
Rechtsrahmen für Schiedsverfahren 
 
Die deutsche Zivilprozessordnung (ZPO) erlaubt bei 
Schiedsverfahren, dass die Parteien das anwendbare 
Recht bestimmen und sich eigene Rechtsregeln ge-
ben können. Daraus leiten Juristen teilweise ab, dass 
auf diesem Wege auch die AGB-Bestimmungen im 
deutschen BGB ausgeschlossen werden können. 
Dann aber stellt sich die Frage nach einer richterli-
chen Wertung wie zur Zeit vor dem deutschen AGB-
Gesetz. Eine belastbare höchstrichterliche Rechtspre-
chung liegt zu diesem Modell bislang nicht vor.  
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